
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/6/28 2002/13/0133
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.2006

Index

10/10 Auskunftspflicht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AuskunftspflichtG 1987 §1 Abs2;

AVG §35;

BAO §112a;

Rechtssatz

Zur Durchsetzung von Rechtsansichten, die Gegenstand eines laufenden Verfahrens sind, dient das

Auskunftsp ichtgesetz ebenso wenig, wie es auch kein Mittel ist, um Unbehagen etwa an den Bescheiden der

Finanzbehörden "abzureagieren" (Hinweis E 13. September 1991, 90/18/0193).
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